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Baselbiet I Die neue Leiterin des Gleichstellungsburos uber den Umgang mit sexueller Belästigung
Jana Wachtl ist seit dem 1. Januar
[eiteri n des G leichstellungsbüros
BL. lm lnterview spricht sie über
sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz, was man dagegen tun kann

und warum es mehr Kindergar-

tenlehrer und Technikerinnen ge-

ben soll.

Barbara Saladin

I <<Volksstimmen: Frau Wachtl, wie
haben Sie lhren neuen Job als Leiterin
gestartet?
Jana Wachtl: Mit viel Schwung und
Neugier.

I Wie muss man sich den Alltag in
einem Gleichstellungsbüro
vorstellen?
Sehr vielseitig.Wir switchen zwischen
Schreiben, Beraten, Analysieren, Prü-
fen undVerhandeln.Wir nehmen bei-
spielsweise Stellung zu Gesetzestexten
und verwaltungsinternen Geschäf-
ten, schreiben Newsletters für die
Öffenttichkeit oder beraten Ratsu-
chende telefonisch.

I Was entgegnen Sie den Stimmen,
die sagen, dass das Gleichstellungs-
büro überflüssig sei, da Mann und
Frau in der Schweiz bereits
gleichberechtigt seien?

Rechtlich gesehen sind Frauen und
Männer bei uns weitgehend gleich-
berechtigt. Die tatsächliche Gleichstel-
lung, die auch explizit in der Bundes-
verfassung festgehalten ist, ist jedoch
nicht erreicht. Das zeigen beispiels-
weise die Zahlen im B¿selbieter Gleich-
stellungsbericht 2016 oder die iegel-
mässigen Beratungsanfragen von Ein-
zelpersonen, die sich zuThemen wie
Mutterschaft ,Vaterschaft , sexuelle Be-

lästigung oder Lohngleichheit an uns
wenden. Oder: Im diesjährigen <Glo-
bal Gender Gap Report> des <<World

Economic Forums>> ist die Schweiz
auf der weltweiten Ranglist"e auf
Platz 2l.lmmerhin, der Bericht rech-
net, dass in Westeuropa die Gleich-
stellung in 61 Jahren erreicht wird.
Aber nur, wenn die Entwicklung im
gleichen Tempo und mit dem breit
abgestützten Engagement weiter-
geht.

<#metoo> - das Schlagwort für Erfah-
rungen mit sexueller Belästigung. eito zvg

I Was sind für Sie die wichtigsten
Errungenschaften in Sachen

Gleichstellung in den letzten paar

Jahren?

In der Gesetzgebung gab es mehrere
Meilensteine, beispielsweise das er-
neuerte Eherecht (1988), das Gleich-
stellungsges eIz (1996) oder das neue
Sorgerecht (201,4), in dem die ge-
meinsame elterliche Sorge die Regel
ist. Prägende gesellschaftliche Ent-
wicklungen wie die gestiegene Er-
werbsbeteiligung von Frauen oder
der nahezu gleiche Bildungsstand der
jüngsten Generationen sind ebenfalls
Errungenschaften. In der politischen
Vertretung im Kantonsparlament ist
Baselland schweizweit Vorreiterin
mit 38 Prozent Landrätinnen und 62
Prozent Landräten.

I Wo besteht noch unbedingter
Handlungsbedarf?
Ein paar Beispiele: Solange Kinder-
gartenlehrer misstrauisch angeschaut
werden und Technikerinnen Exotin-
nen sind, beeinflussen überholte Ste-
reotypen oder traditionelle Rollen-
bilder die freieWahl imAlltag und in
der Lebensplanung zu stark.

Nach wie vor relevant für die
Gleichstellungsarbeit ist auch der

Übergang in Familie und Partner-
schaft. Ein Vaterschaftsurlaub oder
eine frei aufteilbare Elternzeit könnte
die Startbedingungen von jungen El-
tern angleichen. Das hat wiederum
Einfluss auf die Verteilung von be-
zahlter und unbezahlter Arbeit und
somit auf Lohn, Karrieremöglichkei-
ten und Altersrente. Insgesamt geht
es auch um die ausgewogeneVertre-
tungvon Frauen und Männern in den
Branchen, Hierarchiestufen und Gre-
mien, denn heterogene Teams loh-
nen sich gesellschaftlich, wirtschaft-
Iich und politisch.

I Wo liegen die Schwerpunkte lhrer
Arbeit 2018?
Ein Highlight wird das 5O-Jahre-Ju-
biläum des Frauenstimm- und -wahl-
rechts im Kanton Basel-Landschaft
sein. Als zweiter deutschsprachiger
Kanton haben die Baselbieter Män-
ner am 23. Juni 1968 dafür gestimmt.
Ältere Baselbieterinnen und Basel-
bieter haben dieses Ereignis bewusst
miterlebt und auch dieVeränderun-
gen in den Jahren zuvor und danach.
Für die jüngeren Generationen sind
die politischen Rechte für Frauen so

selbstverständlich, dass sie nicht ah-
nen, wie viel Engagement zu deren

Erreichung nötig war. Diese sehr ver-
schiedenen Blickwinkel zusammen-
zubringen, flnde ich spannend.

I Das Thema sexuelle Belästigung
wurde durch den Skandal um
Filmproduzent Harvey Weinstein
und die <#metoo>-Kampagne

wieder ins Scheinwerferlicht
katapultiert. Was hat das
Gleichstellungsbüro konkret für
Instrumente, um dem Problem

entgegenzutreten?
Wir sensibilisieren öffentlich zum
Thema. Auf unserer Webseite finden
sich Informationen und in unseren
Newsletters weisen wir regelmässig
darauf hin.Ausserdem haben wir eine
Broschüre mit Definitionen und Hand-
lungsoptionen sowie einen Flyer mit
Kurz-Infos für Jugendliche. Die kan-
tonale Verwaltung hat zudem eine
Verordnung über den Schutz der se:
xuellen Integrität am Arbeitsplatz.
Darauf basiert ein System mit kan-
tonalenVertrauenspersonen, die Be-
troffene beraten. Gleichstellung BL
kümmert sich um die regelmässige
Weiterbildung der Vertrauensperso-
nen.

I Welche Verantwortung tragen
Unternehmen bezüglich sexueller
Belästigung am Arbeitsplatz?
Arbeitgebende sind verantwortlich
für ein belästigungsfreies Arbeits-
klima. Das Gleichstellungsgesetz ver-
pflichtet sie, sexueller Belästigung
vorzubeugen und bei konkretenVor-
fällen sofort zu intervenieren.

I Wie können Unternehmen diesem
Problem begegnen und Belästigung
verhindern?
Arbeitgebenden empfehlen wir ein
Paket mit verschiedenen Massnah-
men: Grundlegend ist die klare Hal-
tung, dass sexuelle Belästigung nicht
toleriert v',tr d.. ZttsätzÌich empfehlen
wir Reglemente, Schulungen, Bro-
schüren oder Info-Artikel, die alle
Mitarbeitenden erreichen. Alle sollen
wissen, an wen sie sich nach einem
Vorfall vertrauensvoll wenden kön-
nen. Wichtig ist auch die Rolle der
Vorgesetzten, die für ein belästi-
gungsfreies Arbeitsklima in ihrem
Bereich sorgen. Wenn Vorfälle be-
kannt werden, muss konsequent re-
agiert werden. DieVorfälle sollen do-
kumentiert werden.

I Und wie sieht es in der Freizeit aus:

beim Sport, im Verein, im Ausgang?
Was raten Sie?

Belästigte sollen klar denTarif durch-
geben: <<So nicht!>> Mündlich oder
schriftlich. Nichtreaktion könnte als
Zuspruch missverstanden werden.
Wichtig ist auch, dass Zeuginnen und
Zeugen von sexueller Belästigung ein-
schreiten und der belästigten Person
Hilfe anbieten. Und wenn das Opfer
Diskretion wünscht, ist diese unbe-

dingt einzuhalten. Betroffene Perso-
nen können sich auch auf www.be-
lästigt.ch informieren und sich an
Beratungsstellen wenden.

I Mit der Causa um Nationalrat
Yannick Buttet ist die Sache sogar im
Bundeshaus angekommen. Was kann
die Politik tun?
Politikerinnen und Politiker können
vorleben, wie man korrekt und nach
gesundem Menschenverstand mitei-
nander umgeht. EineAnalyse von Ge-
richtsurteilen hat kürzlich gezeigt,
dass das Gleichstellungsgesetz - das
eben auch sexuelle Belästigung am
Arbeitsplatz umfasst - erstaunlich
wenigen Personen in Justizkreisen
bekannt ist. Da kann die Politik dazu
beitragen, dass diese Gesetzesgrund-
lage ins öffentliche Bewusstsein
kommt.

I Gibt es Unterschiede der
Verbreitung des Problems
sexueller Belästigung im
ländlichen zum städtischen
Gebiet und in verschiedenen
sozialen Schichten?

Aktuelle Daten dazu fehlen weitge-
hend. Eine umfassende Studie zu se-
xueller Belästigung am Arbeitsplatz
hat der Bund 2008 inAuftrag gege-
ben. Untersuchte Merkmale weisen
darauf hin, dass Frauen, jüngere Per-
sonen, Doppelbürger/-innen, Auslän-
der/-innen oder Teilzeitarbeitende
stärker betroffen sind,

I G¡bt es den klassischen Täter oder
das klassische Opfer? Wie verbreitet
ist es, dass Männer von Frauen

sexuell belästigt werden?
In der Studie des Bundes gaben 55
Prozent der Frauen und 49 Prozent
der Männer an, in ihrem bisherigen
Erwerbsleben belästigendes Verhal-
ten erlebt zu haben, Sexuell belästigt
oder gestört gefühlt haben sich 28
Prozent der befragten Frauen und
10 Prozent der befragten Mánner.
Gemäss dieser Studie erlebten Män-
ner belästigende Verhaltensweisen
in 49 Prozent der Fälle durch Män-
ner,in Z6Prozeníder Fälle durch ge-
mischte Gruppen und in 23 Prozent
der Fälle durch Frauen. Frauen er-
lebten belästigende Verhaltenswei-
sen in 79 Prozent der Fälle durch
Männer, in 14 Prozent der Fälle durch
gemischte Gruppenundinrund 7 Pro-
zent der Fälle durch Frauen.

I Was halten Sie Männern entgegen,
die Aussagen machen in der Art von:
<Jetzt darf man nicht mal mehr
flirten!>?
Da muss klar unterschieden werden.
Flirten beruht auf Gegenseitigkeit.
Sexuelle Belästigung ist einseitig,
wirkt erniedrigend und beleidigend
und ist unerwünscht. Signalisierte
Grenzen müssen in jedem Fall res-
pektiert werden.

<Überholte Stereotypen und Rollenbilder schränken die individuelle Lebenspla-
nung ein und müssen deshalb hinterfragt werden>>, findet Jana Wachtl. Bitd zvg
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